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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0354/2014  Datum: 07.07.2014

Bürgermeisterin 

Verfasser: 50-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales Az: 504401 

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Jugendhilfeausschuss 

 

18.09.2014 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Ergänzung der Richtlinien der Stadt Koblenz zur Förderung von 

Maßnahmen der Jugendarbeit 
 
Beschlussentwurf:  
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Förderrichtlinien unter Punkt 5. „Maßnahmen der 
Stadtranderholung“ wie folgt zu ergänzen: 
 
5.1. Voraussetzung der Förderung: 
 
 „Gefördert werden qualifizierte Maßnahmen der Stadtranderholung, die während der 
Schulferien in Koblenz bzw. in den angrenzenden Gemeinden durchgeführt werden. 
Die Förderung soll Kindern ab Schuleintritt (eingeschulte Kinder) bis zur 
Altershöchstgrenze von 14 Jahren zugute kommen. Die Durchführung der Maßnahme 
sowie die Möglichkeit der Teilnahme ist allgemein bekannt zu machen. Die Maßnahmen 
müssen offen für alle Kinder und Jugendlichen sein; eine Beschränkung zur Teilnahme darf 
der Träger ausschließlich hinsichtlich der Altersgruppe vornehmen. 
Auf die Möglichkeit der Teilnahme behinderter junger Menschen soll seitens der Träger 
besonders hingewiesen werden.“ 
 
 
Begründung:  
 
Bei der letzten Änderung der Richtlinien in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 
7.11.2013 wurde die am 10.11.2010 durch den Jugendhilfeausschluss beschlossene Regelung 
zur Festsetzung der Altersbegrenzungen versehentlich nicht in die Vorlage aufgenommen, so 
dass die Richtlinien erneut anzupassen sind, um Rechtsunsicherheit zu vermeiden. 
 
 
Anlagen:  
 
Änderte Richtlinien der Stadt Koblenz zur Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit 
 
 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 


